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G e s e t z e s e n t w u r f

Gesetz, mit dem die Bauordnung ftir Wien geändert wird

Der Wiener Landtag hat beschlossen:

Artikel I
Die Bauordnung für Wien, LGBI für Wien Nr. 1.7 / 1,930, zuletzt geändert durch das
Gesetz LGBI Nr.49/7993, wird wie folgt geändert:

$ 2 Abs. 5lautet:
"(5) Der Magistrat hat die Entwürfe für die Festsetzung und für wesentliche
Abänderungen der Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne unter
Anschluß der gutächtlichen Stellungnahme des Fachbeirates fiir Stadtplanung und
Stadtgestaltung durch sechs Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und in
einem der örtlich zuständigen Bezirksvertretung mit der Einladung zu übermiiteln,
innerhalb einer gleichzeiitig festzusetzenden Frist, die drei Monate nicht
überschreiten darf, dazu Stellung zu nehmen."

Artikel ll
(1) Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
(2) verfahren über Entwürfe ftir Flächenwidmungspläne und Bebauungspläne, die
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits der örtlich zuständigen Bezirksvertretung.
übermittelt worden sind, sind nach den bisherigen Bestimmungen durchzuführen.


